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Epikur

D
er Legende nach hat der heilige
Martin, später Bischof von Tours,
als er als Soldat der römischen
Garde in Amiens einem frieren-
den, unbekleideten Bettler be-

gegnete, seinen Mantel mit dem Schwert in
zwei Hälften geteilt und die eine dem Armen
überlassen. Später sei ihm im Traum Chris-
tus erschienen, mit dem halben Mantel be-
kleidet. Martin hat das Wenige geteilt, das er
auf seinem Ritt bei sich hatte, zum Gespött
seiner Mitsoldaten.

Im Bereich der Fabeln findet sich bei
Äsop ein gegenteiliges Beispiel: In der Ge-
schichte „Der Hund und das Stück Fleisch“
springt ein Hund mit einem Fleischstück im
Maul vor lauter Gier ins Wasser, als er auf
einer Brücke sein eigenes Spiegelbild mit
dem Fleisch im Maul im Wasser erblickt,
weil ihm jenes Stück Fleisch in der Wasser-
spiegelung größer als sein
eigenes erscheint. Dabei
verliert er sein eigenes
Stück Fleisch.

Und im Märchen
„Von dem Fischer und
seiner Frau“, die nicht ge-
nug bekommen kann, ist
die Gier so grenzenlos,
dass die Fischersfrau
letztlich Gott werden will,
nachdem all ihre anderen
Wünsche nach Reichtum,
einem Schloss, weltlicher und kirchlicher
Macht erfüllt worden sind. Durch ihre un-
stillbare Gier, die auch vor Blasphemie nicht
haltmacht, verliert sie alles.

Heutzutage erleben wir ein derartig blas-
phemisches Verhalten in weiten Teilen un-
seres Zusammenlebens. Hierbei geht es
nicht mehr im althergebrachten Sinn um
Gotteslästerung, sondern um den Verrat an
sich selbst, am eigenen Menschsein – oder,
anders ausgedrückt, am eigenen Mensch-
werdungsprozess. Ohne Selbstbeschrän-
kung werden die Kinder des freien Marktes
einander fressen und sich selbst zerstören.

Freilich, die Pleonexia, die Avaritia gilt
bereits im Altertum und im christlichen Mit-

telalter als eine Art anthropologischer Kon-
stante, von Philosophen und Theologen
ebenso gegeißelt wie in fernöstlichen Reli-
gionen. Dennoch hat sich der Mensch zum
Homo oeconomicus entwickelt, der die Gier
zu einer Tugend hochstilisiert. Seine Leitkul-
tur ist der freie Markt, ihm selbst und seinem
Wirtschaftssystem scheint die Gier tatsäch-
lich intrinsisch zu sein.

Andererseits ertönen immer wieder Rufe
nach Solidarität, nach Teilen, und neben
den trotz ihrer Misserfolge erhebliche Boni
einheimsenden Bankern und Wirtschafts-
bossen gibt es Stimmen unter den Reichen,
wie etwa jene des amerikanischen Tycoons
Andrew Carnegy, der sein Vermögen nicht
seinen Erben hinterließ, sondern verschenk-
te, gemäß seinem Motto: „Der Mann, der
reich stirbt, stirbt in Schande.“ Ähnlich hat
sich in der Gegenwart der Millionär Tim
Cook verhalten.

Das Gesellschaftsmodell der Gegenwart
aber bleibt auf einen Egoismus zugeschnit-
ten, der als Motor für Konkurrenz und Ge-

winn, für Beweis von Stär-
ke und Klugheit dient.
Hedgefonds, Steuerhinter-
ziehungen, Null-Stunden-
Arbeitsverträge, Verlage-
rung der Produktion in
Billigländer bei gleichzei-
tiger schamloser Ausbeu-
tung der Arbeitenden wer-
den nahezu in den Rang
von Tugenden erhoben.
Nimmt man die Untersu-
chungen der Weltbank,

der Entwicklungsorganisationen und der
UNO ernst, so erscheinen die durch das Ar-
mutsgefälle bedingten Sterblichkeitsraten,
vor allem unter Kindern erschreckend.

Dies hat zusammen mit den steigenden
Geburtenraten zu verschiedenen Stand-
punkten geführt: Während der Philosoph
Peter Singer im Kontext seiner Verteidigung
der Freigabe der Früheuthanasie von
schwerbehinderten Föten oder Neugebore-
nen nicht eben zimperlich die Frage stellt,
ob wir infolge unserer Verweigerung des
Teilens nicht ebenso zu Mördern zu werden,
die Millionen sterben lassen, haben andere,
dem Neoliberalismus zuzuordnende Philo-
sophen wie etwa Robert Nozick zwar die

Wohltätigkeit befürwortet, aber jede
Zwangsverpflichtung abgelehnt. Der ameri-
kanische Mikrobiologe und Ökologe Garrett
Hardin geht noch weiter. Nach seiner „Ret-
tungsbootethik“ sollten die Reichen die Ar-
men verhungern lassen, andernfalls würden
die Armen die Reichen mit in den Abgrund
reißen. Sein Vergleich besteht in einem be-
reits überfüllten Rettungsboot inmitten einer
im Meer um ihr Leben kämpfenden Mehr-
zahl von Menschen, die das Rettungsboot
bei Aufnahme zum Kentern bringen würde.

Sind wir also zur Hilfe für die Armen, die
Rechtlosen, die schlecht Weggekommenen
verpflichtet?

Dass der in unseren Breiten etablierte
Sozialstaat, wie er etwa im deutschen
Grundgesetz festgeschrieben ist, auf unter-
schiedlichen Prinzipien beruht, die derzeit
schwer in eine Balance zu bringen sind, hat
vielfache historische Wurzeln. Bereits im rö-
mischen Recht ist Solidarität (obligatio in
solidum) eine besondere Form der Haftung
für eine Gesamtschuld, in der jedes Mitglied
der Gemeinschaft, meist der Familie, für die
Gesamtheit der bestehenden Schulden auf-
kommen muss – und umgekehrt die Ge-
meinschaft für die Schulden des Einzelnen
haftet. Daraus hat sich die an Alexandre Du-
mas’ Roman „Die drei Musketiere“ erin-
nernde Maxime herausgebildet: „Einer für
alle und alle für einen.“

Im Wesentlichen lassen sich drei Arten
von Solidarität unterscheiden: die koopera-
tive Solidarität, die darauf hinausläuft, indivi-
duelle Risiken und Schicksalsschläge ge-
meinsam zu bewältigen, die antagonistische
Solidarität, die kollektive Interessen gegen-
über anderen kollektiven Interessen vertei-
digt, und schließlich die kontingente, die sich
etwa bei Naturkatastrophen herausbildet.

Im Gegensatz zu Handlungen aus
Nächstenliebe beruhen die Formen der Soli-
darität auf dem Prinzip der Leistung für eine
Gegenleistung, was vor allem für die koope-
rative Solidarität zutrifft, die im Krankenver-
sicherungswesen, in der Arbeitslosenabgabe
und anderen Belangen des Sozialstaates
wichtig wird.

Die im Sozialstaat bestehenden Prinzi-
pien, wie etwa jene der Gleichheit, der Leis-
tung, des Bedarfs und des Anrechts stehen
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„Vorwärts und nie vergessen: die Solidarität“? [ Foto: Wolfgang Freitag]

Über Solidarität und Verantwor-
tung in Zeiten von Hedgefonds,
Banker-Boni und internationaler
Steuerhinterziehung.

Von Peter Kampits
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In Unkenntnis aller
Gerechtigkeitstheorien
hat der heilige Martin ein-
fach geteilt. Ein solches
Handeln ist das Heilige in
unserem Leben.

Bahn frei für
die Dritte
Republik
Von den verschiedenen Arten
des Fechtens ist in Österreich
die Wahlanfechtung die
gefährlichste. Der Republik ist
bei einem solchen Kampf ein
Schmiss zugefügt worden. Nun
steht sie mit entstelltem Antlitz
da. Man weiß nicht, soll man
lachen oder weinen.

Von Michael Scharang

V
om Ende der Monarchie bis zum
Einmarsch Hitlers im Jahr 1938
existierte Österreich als Erste Re-
publik. Von 1945 bis 2016 als

Zweite. Seit dem 1. Juli 2016 vegetiert Ös-
terreich als Dritte Republik dahin. Wer ist
diesmal einmarschiert? Niemand.

Sie waren alle schon da. Die FPÖ und
ihr Führer Strache, von den französi-
schen, niederländischen, ungarischen
Rechtsradikalen als Leitfigur angehim-
melt, und selbstverständlich auch der
Verfassungsgerichtshof, diese hohe
Rechtsinstanz des Landes, die von Stra-
che benutzt wurde, um die Zweite, die
demokratische Republik zu beenden und
die Dritte, die autoritäre einzuläuten.

Im katholischen Österreich wird, was
immer beginnt, eingeläutet. Zum Glück
klingt die Totenglocke stets mit. So weiß
man, weil man es hört, dass auch die
neue Republik, die schreckliche, nicht
von Dauer sein wird.

Das Unglück begann mit einer Kata-
strophe. Die FPÖ schickte einen tüchtigen
jungen Mann, der mittlerweile verspro-
chen hat, Österreich im nächsten Jahr
mittels Referendum von der EU zu befrei-
en, in die Bundespräsidentenwahl. Da die
Vorsehung Strache zugesichert hatte, dass
er jede Wahl gewinnen wird, konnte er
nicht hinnehmen, dass sein Kandidat
knapp unterlag. Also focht er die Wahl
beim Verfassungsgerichtshof an.

Das Personal der Höchstinstanz?

Genau auszuführen, wie dieser Gerichts-
hof zusammengesetzt ist – was die Öf-
fentlichkeit, die nicht mehr existiert,
selbstverständlich nicht kümmert –, wür-
de diesen Artikel in die Niederungen
eines Kabarettprogramms zerren. Hört
man den Präsidenten dieses Gerichtshofs
sprechen – egal, was er sagt –,verliert
man den Glauben an eine Emanzipation
der Menschheit: der klassische österrei-
chische Provinzler, dem sein Akzent den
Zugang zur Sprache so sehr versperrt,
dass er nicht einmal in der Lage ist, einen
Text fehlerfrei abzulesen.

So weit das Personal der Höchstin-
stanz. Als es von Strache angeschnauzt
wird, die Wahl wiederholen zu lassen, er-
schaudert es. Denn es erkennt, dass die
wahre Höchstinstanz Strache ist, dem
nicht nur die Massen zulaufen, sondern
auch die Geistesgrößen. Also wächst das
Verfassungsgericht über sich hinaus, ver-
anstaltet zum ersten Mal in seiner Ge-
schichte öffentliche Anhörungen, bei de-
nen Alltägliches an den Tag kommt: skur-
rile Schlampereien.

Da aber nun der Verfassungsgerichts-
hof und Strache in einem Boot sitzen,
darf weder der eine noch der andere bla-
miert werden. Und so befindet der Ge-
richtshof, es hätte hier und dort zu Mani-
pulationen kommen können. Weshalb
die Wahl zu wiederholen sei.

Ein Gerichtsurteil von solcher Däm-
lichkeit hat in der Weltgeschichte nicht
seinesgleichen. Es ist eine Rechtspre-
chung im Konjunktiv – dieser Mann hätte
jemanden umbringen können und ist
deshalb als Mörder zu verurteilen.

Ich hätte den Präsidenten des Verfas-
sungsgerichtshof auf der Straße treffen
und ihn an der nächsten Laterne auf-
knüpfen können. Ich hätte zum Verfas-
sungsgerichtshof gehen und ihn in Brand
stecken können. Eine Rechtsprechung,
die sich in die Demagogie der Möglich-
keitsform begibt: Bahn frei für die Dritte
Republik. Q
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Peter Kampits: Haben wir das Teilen verlernt? Fortsetzung von Seite I
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KAMPITS

Geboren 1942 in Wien. Emeritierter Ordina-
rius für Philosophie an der Universität
Wien. Professor für Ethik in der Medizin an
der Donau-Universität Krems. Sein Beitrag,
unter Mitarbeit von Eva Horvatic entstan-
den, ist die Kurzfassung eines Vortrags, den
er am 15. Juli bei den Carinthischen Dialo-
gen auf Schloss Bach in St. Urban, Kärnten,
hält (www.carinthische-dialoge.at).

in Widerspruch zu den Problemen der sozia-
len Gerechtigkeit. Das Problem der Gerech-
tigkeit hat sich nicht zuletzt durch die Ent-
wicklungen der Wirtschaft entscheidend zu-
gespitzt. Die Frage nach der sozialen Ge-
rechtigkeit ist in besonderer Weise mit dem
Problem der Solidarität verbunden. Bert
Brecht hat dies in seinem Solidaritätslied fol-
gendermaßen formuliert: „Vorwärts und
nicht vergessen, worin unsere Stärke be-
steht! Beim Hungern und beim Essen, vor-
wärts und nie vergessen: die Solidarität!“

Dass Solidarität und die damit verbun-
dene Gegenseitigkeit im Helfen bereits im
19. Jahrhundert zu einem Kampfbegriff der
Arbeiterbewegung geworden ist, insbeson-
dere im Entstehen der Gewerkschaften, be-
deutet für den modernen Sozialstaat im Hin-
blick auf das Problem der Verteilungsgerech-
tigkeit eine Herausforderung, die bis heute
nicht zufriedenstellend gelöst werden kann.
Gerechtigkeit als Begriff und als Forderung
ist schon früh ironisiert und relativiert wor-
den. So hat etwa der antike Skeptiker Kar-
neades von Kyrene zwei einander entgegen-
gesetzte Reden gehalten – eine für und eine
gegen die Gerechtigkeit; und Blaise Pascal
hat ironisch die Grenzen der Gerechtigkeit
durch einen Fluss markiert, da diesseits und
jenseits des Rheins verschiedene Gerechtig-
keitsvorstellungen herrschen würden. Goe-
the schließlich hat, nicht weniger spöttisch,
die Gerechtigkeit als eine Eigenschaft und als
ein Phantom der Deutschen bezeichnet.

Skepsis gegenüber Gerechtigkeitstheo-
rien, deren es in Vergangenheit und Gegen-
wart eine wahre Fülle gibt, ist bei jedem
Nachdenken über Gerechtigkeit immer auch
angebracht. Hans Kelsen hat dies auf den
Punkt gebracht, wenn er formuliert: „Keine
andere Frage ist so leidenschaftlich erörtert,
für keine andere Frage so viel Blut, so viel
bittere Tränen vergossen worden, über keine
andere Frage haben die erlauchtesten Geis-
ter – von Plato bis Kant – so tief gegrübelt.
Und doch ist die Frage heute so unbeant-
wortet wie je. Vielleicht, weil es eine jener
Fragen ist, für die die resignierte Weisheit
gilt, dass der Mensch nie eine endgültige
Antwort finden, sondern nur suchen kann,
besser zu fragen.“

Ungeachtet dieser Skepsis lohnt es sich,
jenen Gerechtigkeitstheorien nachzugehen,
die von der Antike bis zur Gegenwart das
abendländische Denken geprägt haben. Da-
bei gilt es, neben den derzeit am meisten
diskutierten Theorien (von Otfried Höffe bis
John Rawls oder Michael Walzer) auch zu
beachten, dass Gerechtigkeit neben ihrer Di-
mension im politischen, institutionellen und
sozialen Bereich auch eine Frage der Hal-
tung, der Tugend des Einzelnen darstellt.
Dieses Denkmuster findet sich im Übrigen
auch schon in der biblischen Tradition, in
der sich immer wieder die Frage nach dem
Gerechten findet. Aristoteles hat Gerechtig-
keit als jene Grundhaltung bezeichnet, „von
der die Menschen die Fähigkeit haben, ge-
rechte Handlungen zu vollziehen, von der
sie aus gerecht handeln und ein festes Ver-
langen nach demGerechten haben“.

Gerechtigkeit, bezogen auf den Staat,
baut so auf der Voraussetzung einer Tugend
der Gerechtigkeit auf, auf einem Gerechtig-
keitssinn, der dann in die Gemeinschaft, in
den Staat übertragen wird und nach einem
Zustand verlangt, in dem für jeden Bürger
das für ihn Gute gewährleistet werden kann.
Es ist bemerkenswert, dass diese schon von
Platon initiierte und über die mittelalterliche
Lehre von den Kardinaltugenden (Weisheit,
Besonnenheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit)
auch noch in der Gegenwart und nicht nur
in den sich auf Aristoteles beziehenden Ge-
rechtigkeitstheorien weiterlebt.

So hat etwa John Rawls Gerechtigkeit als
Tugend sozialer Institutionen bezeichnet
und jene Kriterien für Gerechtigkeit als ad-
äquat herausgearbeitet, „die freie und ver-
nünftige Menschen in ihrem eigenen Inter-
esse in einer anfänglichen Situation der
Gleichheit zur Bestimmung der Grundver-
hältnisse ihrer Verbindung ansehen wür-
den“. Die von Rawls genannte Gleichheit ist
gewissermaßen ein Grundbestandteil jedes
Nachdenkens über Gerechtigkeit, welche er
mit Fairness gleichstellt.

Die ebenfalls traditionellen Kriterien der
Gerechtigkeit lassen sich in einer dreifachen
Hinsicht anführen: Es sind dies die Forde-
rungen „jedem das Gleiche“, „jedem nach
seinen Bedürfnissen“ oder „jedem nach sei-
ner Leistung“. In ihnen taucht die Grundfor-
derung auf, jedem das Seine, das ihm zu-
steht, zukommen zu lassen. Freilich kann
Gerechtigkeit dabei ebenso als Garantie für

die Gleichheit, aber auch als Rechtfertigung
von Ungleichheit ausgelegt werden.

Nach welchen Prinzipien in einem Ge-
meinwesen die Verteilung der Güter erfol-
gen soll, darüber gibt es keinen Konsens,
denn eine Verteilung von Gütern erfordert ja
auch eine Differenzierung dieser Güter
selbst: Es geht sowohl um materielle Güter
wie Einkommen und Vermögen, aber auch
um nicht materielle Güter wie Rechte, Frei-
heiten, Chancen, Ehren oder Ämter.

Dies liegt auch der meistdiskutierten
Theorie von Rawls zugrunde. Um das Pro-
blem von Gleichheit und Ungleichheit in Ba-
lance zu bringen, hat Rawls das theoretische
Konstrukt eines fiktiven Urzustandes einer
menschlichen Gemeinschaft aufgestellt, wo-
bei unter dem „Schleier der Unwissenheit“
die einzelnen Personen in Unkenntnis ihrer
künftigen Positionen ihre inhaltlichen Inter-
essen vertreten müssen. Anders formuliert:
Die Personen müssen in Unwissenheit ent-
scheiden, in Unwissenheit nämlich über die
eigene künftige Position, was ihnen als ge-
recht oder als ungerecht gelten soll. Rawls
meint, hiermit eine Zustimmung zu jenem
Kriterium finden zu können, das weder auf
die natürlichen oder gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten noch auf die
spezifischen Verhältnisse
Einzelner zugeschnitten
ist. Seine sehr komplexe
und differenzierte Theorie
beruht im Wesentlichen
auf dem Grundsatz der
Gleichheit (jedermann hat
gleiches Recht auf gleiche
Grundfreiheiten) und auf
dem Grundsatz, dass wirt-
schaftliche und soziale
Ungleichheiten den am
wenigsten Begünstigten den größtmöglichen
Vorteil bringen sollen.

Damit verbindet Rawls letztlich Egalita-
rismus mit dem Bekenntnis zur Wohlfahrt
und sieht aufgrund des sogenannten Diffe-
renzprinzips die Möglichkeit, auch jeman-
den in der schlechtesten gesellschaftlichen
Position ein hohes Minimum an Grundgü-
tern zu garantieren: Alle sozialen Werte –
Freiheit, Chancen, Einkommen, Vermögen
und Selbstachtung – sind gleichmäßig zu
verteilen, soweit nicht eine ungleiche Vertei-
lung jedem zum Vorteil gereicht.

Natürlich ist Rawls’ Gerechtigkeitstheo-
rie nicht unwidersprochen geblieben, so-
wohl vonseiten der sogenannten Libertianer
(etwa Nozick, James Buchanan, Friedrich
August von Hayek) als auch vonseiten der
Kommunitaristen (etwa Charles Taylor, Mi-
chael Sandel, Walzer). Die extremen Vertre-
ter des Liberalismus wie Nozick oder Hayek
sehen es keineswegs als eine Ungerechtig-
keit an, wenn der Wert der Leistung eines
Einzelnen oder einer Gruppe durch Verän-
derung der Umstände herabgesetzt wird.
Und Nozick sieht die Rolle des Staates nur
im Schutz des Eigentums und der Rechte der
Bürger. Er plädiert gegen jeden Eingriff des
Staates und hält an der faktischen Ungleich-
heit der Menschen fest. Hayek als Vertreter
der freien Marktwirtschaft sieht im Wohl-
fahrtstaat eine Beeinträchtigung der Freiheit
des Einzelnen und fordert einen anderen
Zugang zur Verteilungsgerechtigkeit seitens
des Staates. Für Walzer schließlich ist ein
differenziertes Gleichheitsverständnis erfor-
derlich, wie er es in seiner Theorie der soge-
nannten Sphären der Gerechtigkeit vertritt:
Gleichheit, wörtlich verstanden, ist ein Ideal,
das seinen Verrat vorprogrammiert hat.

Ähnliche Probleme betreffen auch das
von Höffe forcierte Prinzip der Tauschge-
rechtigkeit, das die Gegenseitigkeit in den
Vordergrund rückt. Höffe macht im Sinne
der Tauschgerechtigkeit und hinsichtlich Ka-
tegorien wie Billigkeit und soziale Gerechtig-
keit darauf aufmerksam, dass Gerechtigkeit
nicht bei der Verteilung, sondern beim
Tausch und der Wechselseitigkeit anzuset-

zen habe. Verteilung erfolgt gewissermaßen
hierarchisch von oben, während der Tausch
eine Wechselseitigkeit unter Gleichberech-
tigten darstellt. Höffe geht davon aus, dass
die Verteilung die Herstellung und Verarbei-
tung von Gütern voraussetzt und damit in je-
dem Fall hinter der Tauschgerechtigkeit zu
rangieren hat. Für ihn bedeutet die Tausch-
gerechtigkeit auch die Ermöglichung einer
ausgleichenden Gerechtigkeit, wie sie etwa
im sozialen Bereich und zwischen den Ge-
nerationen ermöglicht werden kann. Damit
meint Höffe sowohl ein Überwuchern des
Sozialstaates eindämmen als auch aus dem
Prinzip der Tauschgerechtigkeit eine Form
der Solidarität ableiten zu können.

Überblickt man die vielfältigen Versuche,
Gerechtigkeit im Sozialwesen zu institutiona-
lisieren, so ergibt sich bei aller berechtigten
Skepsis gegenüber einer universalistischen
Gerechtigkeitstheorie doch die Notwendig-
keit, zu einem Minimalkonsens in Hinblick
auf die Forderung nach Gerechtigkeit zu ge-
langen. Dieser Minimalkonsens ließe sich –
ohne dabei einen Abschied von der Gerech-
tigkeit als solcher zu nehmen – als die Forde-
rung nach einer anständigen Gesellschaft
im Sinne von Avishai Margalit stellen, einer

Gesellschaft, die wiede-
rum auf Gerechtigkeit als
Tugend des Einzelnen
zurückgreift. Ohne die
Grundhaltung dieser Ge-
rechtigkeit als Tugend wird
es keine auch nur einiger-
maßen gerechte Gesell-
schaft geben. Anstatt stän-
dig Gerechtigkeit als Prin-
zip einzufordern, sollte
Gerechtigkeit im Handeln
des Einzelnen wieder

einen größeren Raum einnehmen. Schließ-
lich könnten sich einige der Verantwortlichen
der Finanzkrise und einige der mehr als über-
bezahlten Manager und Superreichen auch
ihrer Position und ihres Vorgehens zu schä-
men beginnen. Schamwäre ein guter Anfang.

Was die Differenz zwischen der persönli-
chen Verantwortung in Hinblick auf den an-
deren und seine Hilfsbedürftigkeit betrifft,
bietet das sogenannte dialogische Denken
ein Paradigma an, welches im Spannungs-
feld zwischen Solidarität und Nächstenliebe
angesiedelt ist. Dialogiker wie etwa Martin
Buber oder Ferdinand Ebner, vor allem aber
Emmanuel Levinas, haben diese Verant-
wortlichkeit in einer nahezu absolutisti-
schenWeise betont. Die dialogische Philoso-
phie hat die Beziehung zwischen dem Selbst
und dem anderen allen gesellschaftlichen
Verhältnissen zugrunde gelegt. Dabei geht
es um die Eigenständigkeit und Freiheit des
Einzelnen und seiner Beziehung zum ande-
ren. Für Levinas bleibt der andere in seiner
Andersheit jemand, der mir eine Verantwor-
tung auferlegt, die eine Appellfunktion ent-
hält, in der Levinas eine Grundforderung al-
ler Humanität und aller Gerechtigkeit er-
blickt. Verantwortung für den anderen be-
deutet aber in dieser Konzeption zugleich
auch einen Aufbruch in die eigene Freiheit.
Gerechtigkeit im Sinne von Levinas bedeu-
tet, dem Anspruch des anderen, seiner
Schutz- und Hilflosigkeit zu entsprechen.

Wie weit kann unsere Verantwortung ge-
genüber dem anderen, seiner Bedürftigkeit
und seinen Ansprüchen reichen? Geht man
von der dialogischen Ethik aus, muss die
Antwort lauten: Unsere Verantwortung ist
allumfassend, weil wir nur durch das An-
nehmen unserer bedingungslosen Zustän-
digkeit wir selbst werden können. Dies be-
tont auch Jean-Paul Sartre, wenn er aus un-
serer persönlichen Freiheit gleichzeitig eine
Verantwortung für den anderen emergieren
lässt, die bedingungslos darauf gegründet
ist, dass wir nicht nur für unsere Handlun-
gen, sondern auch für unser Sein verant-
wortlich sind. Solidarität ist in diesem Kon-
text zwar als Gegenseitigkeit zu verstehen,
die Forderung der dialogischen Ethik be-
steht aber auch darin, mit anderen solida-
risch zu sein, die zu einer solchen Haltung
(noch) nicht fähig sind, nicht zuletzt deswe-
gen, weil sie sonst nie eine solidarische Hal-
tung entwickeln können.

In Unkenntnis aller dieser Theorien hat
der heilige Martin einfach gehandelt, er hat
geteilt. Ähnlich wie Levinas aus dem Antlitz
des anderen eine implizite Forderung ablei-
tet, für diesen Verantwortung zu überneh-
men, hat sich Martin fernab von ethischen
Theorien als Mensch von seinem Mitmen-
schen und dessen Schicksal betreffen lassen.
Ein solches Handeln ist das Heilige in unse-
rem Leben. Q


